
1 

 

N E W S L E T T E R 
AUSGABE  NR. 3/2016 15. Dezember 2016 

Weihnachten 2016 

 

 

Ausgliederung 

(Outsourcing) von 

KollegInnen droht - 

Was kann die MAV 

tun? 

 

 

Reaktionen auf die 

„Hamburger                          

Erklärung“ 

 

 

 

 

INHALT: 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

M 
it der „Hamburger Erklärung zur Lohngerechtigkeit“ und der 
„Plöner Erklärung gegen das Ausgliedern von MitarbeiterInnen aus 
kirchlichen Einrichtungen“ hat die Mitgliederversammlung der 

MAVen im September dieses Jahres ein 
Zeichen für mehr Gerechtigkeit im Be-
reich der kirchlichen Arbeitsverhältnisse 
gesetzt. 

Sicher ist die Frage der Gerechtigkeit 

nicht immer einfach zu lösen aber jeder 

Christ ist aufgefordert sich in seinem Le-

bensumfeld  für Frieden und Gerechtig-

keit einzusetzen. 

In diesem Sinne wünschen Ihnen der Vorstand der diözesanen Arbeitsge-

meinschaft und die Geschäftsführerin ein gesegnetes und friedvolles Weih-

nachtfest und ein gerechtes Jahr 2017.     

 

  Norbert Klix           Rita Riedel              Jens Jensen 

 

Sabine Mielke      Stefanie Müller        Elvira Hallmann 

 

Weihnachten 2016 
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Ausgliederung (Outsourcing) von KollegInnen droht –                         

Was kann die MAV tun? 

D 
ie Mitgliederversammlung der Diözesanen 
Arbeitsgemeinschaft der MAVen hat sich 
im September dieses Jahres mit der Frage 

auseinandergesetzt, wie das Ausgliedern von Mit-

arbeiterInnen aus kirchlichen Einrichtungen vor 
dem Hintergrund der katholischen Sozialverkündi-
gung  zu beurteilen ist. 

Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung wurde in 
der „Plöner Erklärung zur Ausgliederung 
(Outsourcing) von MitarbeiterInnen aus kirchlichen 
Einrichtungen“ zusammengefasst. Danach haben 
Ausgliederungen – auch wenn sie nach deutschem 
Arbeitsrecht möglich sind – zu unterbleiben, da sie 
mit dem Geist der katholischen Soziallehre und 
dem Verständnis von einer Dienstgemeinschaft 
nicht zusammenpassen. 

Die „Plöner Erklärung“ wurde allen MAVen und 
den Dienstgebern im Erzbistum Hamburg zur Ver-
fügung gestellt. Leider gibt es von der Dienstgeber-
seite bisher keine positiven Reaktionen, so dass 
MitarbeiterInnen auch weiterhin mit Ausgliederun-
gen rechnen müssen. 

Welche Aufgaben hat die MAV, wenn der Dienst-
geber plant, MitarbeiterInnen auszugliedern? 

 MAVO § 27: Der Dienstgeber hat die MAV 
umfassend und frühzeitig zu informieren. 

 MAVO § 29 (1) Abs. 17: Die MAV hat bei der 
Schließung, Einschränkung, Verlegung oder 
Zusammenlegung von Einrichtungen oder 
wesentlicher Teilen (Ausgliederung bestimm-
ter Bereiche) das Recht auf Anhörung und 
Mitberatung. 

 MAVO § 30: Soweit es bei dem Ausgliede-
rungsprozess zu Kündigungen kommt, ist die 
MAV anzuhören. 

 MAVO § 36 (1) Abs. 11: Soweit es seitens des 
Dienstgebers zu Maßnahmen (Sozialplan)  
zum Ausgleich und zur Milderung von we-
sentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die 
MitarbeiterInnen wegen Schließung, Ein-
schränkung, Verlegung oder Zusammenle-
gung von Einrichtungen oder wesentlichen 
Teilen von ihnen kommt, bedarf dies der Zu-
stimmung der MAV. 

 MAVO § 37(1) Abs. 11: Schlägt der Dienstge-
ber von sich aus keinen Sozialplan vor, kann 
die MAV über ihr Antragsrecht den Abschluss 
eines Sozialplanes „erzwingen“, indem sie 
einen entsprechenden Antrag stellt. Lehnt 
der Dienstgeber den Antrag der MAV ab, so 
entscheidet die Schlichtungsstelle. 

 MAVO § 38(1) Abs. 11: Es ist auch möglich, 
dass MAV und Dienstgeber über einen Sozial-
plan eine Dienstvereinbarung abschließen. 

Sollte eine MAV mit der Problematik der Ausgliede-
rung von MitarbeiterInnen konfrontiert sein, wird 
empfohlen in jedem Fall mit dem Vorstand der Di-
AG-MAV Kontakt aufzunehmen, damit gegebenen-
falls anwaltliche Hilfe vermittelt werden kann.  
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Reaktionen auf die „Hamburger Erklärung“ 

W 
ir erinnern uns: Mit der „Hamburger 
Erklärung“ setzt sich die Mitgliederver-
sammlung der DiAG-MAV im Septem-

ber 2016 für Lohngerechtigkeit im Bereich der Cari-
tas ein. Kritisiert wird, dass die Löhne der Carita-
MitarbeiterInnen im Osten bis zu 13% unter den 
Löhnen der Caritas-MitarbeiterInnen im Westen 
liegen. Vor dem Hintergrund der katholischen Sozi-
allehre wird gefordert, dass die Ost-Löhne auf 
West-Niveau angehoben werden. 

 

 

 

Inzwischen gibt es verschiedene Reaktionen auf die 
„Hamburger Erklärung“ die wir hier aufführen: 

 Bundesarbeitsgemeinschaft der DiAG-MAVen 
veröffentlicht die „Hamburger Erklärung“ auf 
ihrer Homepage:  ttp://www.bag-mav.de/
aktuelles/ 

 Der Vorstand der DiAG-MAV im Bistum Gör-
litz schreibt: „Ihr habt die Sache wunderbar 
auf den Punkt gebracht. Hinzukommt ja noch, 
dass bei vielen Mitarbeitern von den beschrie-
benen Erhöhungen nur die Hälfte ankommt 
da ja auch noch die „riesigen“ Besitzstände 
abgeschmolzen werden. Mal sehen wie wir 
diese auf den Punkt gebrachte Verärgerung 
in unserer DiAG aufgreifen können und uns 
eurer Forderung anschließen.„ 

Im Oktober 2016 hat die Mitgliederversammlung 
der DiAG-MAV des Bistums Görlitz eine ähnliche 
Erklärung veröffentlicht. 

 Eine ähnliche Erklärung wird von der Mitglie-
derversammlung der DiAG-MAV im Bistums 
Dresden-Meißen beschlossen: http://
diagmav-dresden-meissen.de/2016/11/
dresdner-erklaerung-zur-lohngerechtigkeit/ 

 Auch die Mitgliederversammlung des Bistums 
Erfurt hat eine  ähnliche Erklärung beschlos-
sen. 

 Der Vorstand der Haupt-MAV/DiAG des Bis-
tums Limburg schreibt: „Ein Absenken von 
Abschlüssen und eine zeitliche Verzögerung 
der Umsetzung ist eine Ungerechtigkeit, die 
nicht hinnehmbar und christlicher Einrichtun-
gen nicht würdig ist. Es ist an dieser Stelle 
nicht geboten, die guten Gründe für Eure Er-
klärung zu wiederholen – Ihr habt deutliche 
und wahre Worte gefunden, denen wir uns 
vorbehaltslos anschließen.  
Gerade die von Euch aufgeführten Rechenbei-
spiele zeigen anhand klarer Zahlen, was Ab-
senkung und Zeitverzögerung für den einzel-
nen Mitarbeiter im Einzelfall bedeuten kann. 
Wir unterstützen Euch und wünschen Euch 
Kraft, Ausdauer und Gottes Segen bei der 
Durchsetzung Eurer berechtigten Forderun-
gen.“ 

 Im November 2016 erreicht die DiAG-MAV 
ein Schreiben von Pfarrer Bonekamp-
Kerkhoff. Er ist stellvertretender Generalvikar 
des Erzbistums Hamburg: 

          Bitte umblättern 
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DiAG-MAV in Erzbistum Hamburg                                                                                                                                                                                      

Lange Reihe 2                                                                                                                                                                                                                        

20099 Hamburg                                                                                                                                                                                                                 

Tel. 040/18011971                                                                                                                                                                                                                  

Fax 040/18073829                                                                                                                                                                                                                   

E-Mail: geschaeftsstelle@diag-mav-hamburg.de 


